
Probeklausur – Korrekturhinweise, Punkteverteilung, Notenskala 

 

Allgemeine Korrekturhinweise 

Für das Bestehen der Probeklausur ist es unerlässlich, dass nachvollziehbare Prüfungsansätze 

gewählt werden und der Gutachtenstil beherrscht wird. 

Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf der Folgerichtigkeit und der Qualität der Argu-

mentation. Um in den einzelnen Prüfungsabschnitten die volle Punktzahl zu erreichen, sind 

korrekte Normzitate zwingend notwendig. 

Die bereitgestellten Lösungshinweise verstehen sich nicht als abschließende Musterlösung; sie 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit seitens der Bearbeiter:innen andere Lö-

sungen gefunden werden, sind diese auf Plausibilität, Kohärenz und Vertretbarkeit zu überprü-

fen. 

Die Benotung erfolgt nach den üblichen Maßstäben der juristischen Notenvergabe gemäß § 19 

Abs. 1 SPO (2023). Die Notenskala kann und soll bei überdurchschnittlichen und (sehr) guten 

Bearbeitungen auch nach oben hin ausgeschöpft werden. 

 

Punkteverteilung        (180 Punkte) 

 

A. Zulässigkeit       (insgesamt 40P) 

 

I. Zuständigkeit      2,5 P 

II. Parteifähigkeit      15 P 

 1. Antragsteller A   10 P 

 2. Antragsgegnerin B   5 P 

III. Streitgegenstand (Antragsgegenstand)   5 P 

IV. Antragsbefugnis     10 P 

V. Form/Frist      2,5 P 

VI. Rechtsschutzbedürfnis     5 P 

 

Obgleich in der Zulässigkeitsprüfung insgesamt 40 Punkte erzielt werden konnten, ist für ein 

Bestehen zwingend die Durchführung einer Prüfung der Begründetheit erforderlich. 

 

 



B. Begründetheit      (insgesamt 100P) 

 

I. Verstoß gegen Art. 38 I 2 GG 

1. Eingriff in Art. 38 I 2 GG   10 Punkte 

a. Herkunft u. Inhalt, Art. 38 I 2 GG   5 P 

b. Eingriff      5 P 

 

2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung   

a. Rechtliche Regelung der Maßnahme  30 Punkte 

aa. Ordnungsruf, § 36 II 1 GO BT    10 P 

bb. Wortentzug, § 35 III GO BT    10 P 

cc. Sitzungsausschluss, § 38 I 1 GO BT   10 P 

b. Anwendung im Einzelfall   60 Punkte 

aa. Ordnungsruf, § 36 II 1 GO BT    25 P 

bb. Wortentzug, § 35 III GO BT    10 P 

cc. Sitzungsausschluss, 38 I 1 GO BT   25 P 

C. Punktkorrektur      (insgesamt +/-40 P) 

 

Stil (Gutachtenstil, Sprache, Aufbau)   +/- 15 Punkte 

Argumentation (Verständnis, Begründungstiefe)  +/- 15 Punkte 

Gesamteindruck      +/- 10 Punkte 

 

Notenskala 

180 – 156 Punkte    sehr gut   (18 – 16 Punkte) 

155 – 126 Punkte    gut    (15 – 13 Punkte) 

125 – 96 Punkte    vollbefriedigend  (12 – 10 Punkte) 

95 – 66 Punkte    befriedigend   (9 – 7 Punkte) 

65 – 36 Punkte    ausreichend   (6 – 4 Punkte) 

35 – 6 Punkte    mangelhaft   (3 – 1 Punkte) 

weniger als 6 Punkte   ungenügend   (0 Punkte) 

 


